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1. Die Grundlagen des Entlohnungssystems 
Die AVR enthalten zwei grundlegend unterschiedliche Entlohnungssysteme:
Für Mitarbeiter, die nach den Anlagen 2Anlagen 2 (Tätigkeitsmerkmale allgemein) 
und 2eund 2e (Rettungsdienst) eingruppiert sind, orientiert sich das Entlohnungs-
system am früheren Bundesangestelltentarifvertrag (BAT). Dieser war in 
Struktur und Aufbau stark am Vorbild der Beamtenbesoldung orientiert. 
Er ist durch lange Aufstiegswege (bis zu 12 Vergütungs stufen) zumeist in 
Verbindung mit Bewährungsaufstiegen gekennzeichnet. Die Nähe zum Ali-
mentationsprinzip (Versorgungsprinzip) des Beamtenrechts zeigt sich in der 
Gewährung von Kinderzuschlägen. Im Bereich der BAT-orientierten An-
lagen werden die Begriffe „Vergütung“ und „Regelvergütung“ verwendet.
Die Regelungen für Mitarbeiter, die nach den Anlagen 21, 21aAnlagen 21, 21a (Lehrkräf-
te) sowie 30 bis 3330 bis 33 (Ärzte, in der Pflege Tätige, Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst) eingruppiert sind, orientieren sich an den neuen, im 
Jahr 2005 vereinbarten Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, zumeist 
am „TTarifvvertrag für den ööffentlichen DDienst“ in der für die „VVereinigung 
der kkommunalen AArbeitgeberverbände“ gültigen Fassung (TVöD-VKA). In 
diesem System werden die Endstufen schneller erreicht (maximal 6 Stu-
fen) und es ist durch leistungs orientierte Elemente gekennzeichnet, die 
zumindest der Möglichkeit nach bestehen. In den entsprechenden Anlagen 
werden die Begriffe „Entgelt“ und „Tabellenentgelt“ verwendet.

1.1 Die Bestandteile der Vergütung bzw. des Entgelts
Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die wesentlichen Bezü-
gebestandteile im Bereich der verschiedenen Anlagen. Die Regelungen für 
Lehrkräfte gemäß Anlagen 21 und 21a werden in einem eigenen Modul 
( Modul L 2) behandelt.
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Vergütung bei  Vergütung bei  
Eingruppierung nach  Eingruppierung nach  

Anlagen 2,2eAnlagen 2,2e

Entgelt bei  Entgelt bei  
Eingruppierung Eingruppierung 

nach Anlagen 30 bis 33nach Anlagen 30 bis 33
Ausgleich für Sonderformen der Sonderformen der 

ArbeitArbeit (z. B. Sonntagsarbeit)
Ausgleich für Sonderformen der Sonderformen der 

ArbeitArbeit (z. B. Sonntagsarbeit)  

ggf. ZulagenZulagen für besondere  
Funktionen/Aufgaben/ 

Erschwernisse
(z. B. Schichtzulage)

ggf. ZulagenZulagen für besondere  
Funktionen/Aufgaben/ 

Erschwernisse (z. B.  
Schichtzulage)

KinderzulageKinderzulage
(ausgenommen Vg. 10  

Fallziffer 18 und 19, siehe  
Anmerkung Nr. 145)

( Modul V 5 Ziffer 3)

---

--- Leistungs- und Sozial- Leistungs- und Sozial- 
komponente komponente ( Modul L 4)

Weihnachtszuwendung Weihnachtszuwendung 
( Modul V 5 Ziffer 5)

UrlaubsgeldUrlaubsgeld

JahressonderzahlungJahressonderzahlung 
 ( Ziffer 9)

RegelvergütungRegelvergütung TabellenentgeltTabellenentgelt

In den Anlagen 30 bis 33 sind das Urlaubsgeld und die Weihnachtszuwen-
dung zu einer Jahressonderzahlung zusammengefasst. Kinderzuschläge 
werden nur noch als Besitzstandszahlung für Ansprüche gewährt, die bei die bei 
der Überleitung der Caritas-Mitarbeiter in das neue System im Jahr der Überleitung der Caritas-Mitarbeiter in das neue System im Jahr 
2010 2010 bereits bestanden. Ein zentrales Merkmal der Tarifreform des öffent-
lichen Dienstes war die Einführung eines Leistungsentgelts. Im Bereich 
der Caritas kann dieses Geld auf Grundlage einer Dienstvereinbarung für 
eine Leistungs- und/oder SozialkomponenteLeistungs- und/oder Sozialkomponente ( Modul L 4) verwendet 
werden. Besteht keine entsprechende Dienstvereinbarung, erfolgt eine 
pauschale Ausschüttung an die Mitarbeiter. Hier unterscheidet sich die 
AVR-Regelung wesentlich vom kommunalen TVöD: Im TVöD-Bereich er-
folgt, solange keine Dienstvereinbarung abgeschlossen wird, nur eine Teil-
ausschüttung der für die Leistungsbezahlung vorgesehenen Gelder. Dies 
führte zu einem hohen Druck auf die Betriebsparteien und zum Abschluss 
zahlreicher Dienstvereinbarungen über ein individuelles Leistungsentgelt 
im kommunalen öffentlichen Dienst.
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1.2 Eingruppierung und Einstufung
Aus Eingruppierung und Einstufung ergibt sich das Tabellenentgelt der 
Beschäftigten.
Die Eingruppierung im Sinn der Zuordnung zu einer Entgeltgruppe gibt 
die WertebeneWertebene der Tätigkeit wieder. Das Thema Eingruppierung ist im  
 Modul E 1 ausführlich behandelt.
Die Spalten aller AVR-Tabellen spiegeln die zunehmende ErfahrungErfahrung in 
der jeweiligen Tätigkeit wider. Berufsanfänger beginnen regelmäßig in der 
Stufe 1 der jeweiligen Tabelle und rücken nach Ablauf bestimmter Zeiten 
in die nächste Stufe vor. Die Verweildauer in den einzelnen Stufen richtet 
sich nach den Vorschriften in der jeweils einschlägigen Anlage. Die Zu-Die Zu-
ordnung eines Mitarbeiters zu einer Stufe ist die Einstufung.ordnung eines Mitarbeiters zu einer Stufe ist die Einstufung.

 

Die EndstufeEndstufe wird in der Regel nach 15 Jahren erreicht (bis 30.9.2024 
gelten im Sozial- und Erziehungsdienst noch längere Aufstiegszeiten). Es 
wird davon ausgegangen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 
Erfüllung dieser Tätigkeitszeiten ein umfassendes Erfahrungswissen besitzen, 
das nicht mehr wesentlich zunimmt.
Ein Wechsel zwischen den EntgeltgruppenWechsel zwischen den Entgeltgruppen (Zeilen der Entgelttabellen) 
erfolgt in den Anlagen 30 bis 33 nur dann, wenn sich die auszuübende 
Tätigkeit ändert.
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Ergänzung  
 
 
 

 

Anlage 33  
(Sozial- und 
Erziehungs-

dienst) 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36 

S 17 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75 

S 16 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04 

S 15 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22 

S 14 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97 

S 13 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65 

S 12 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53 

S 11b 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23 

S 11a 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15 

S 10 3398,47 3722,29 3884,20 4368,01 4762,57 5086,66 

S 9 (ab 10/24) 3.439,3
0 

3.671,4
0 

3.935,1
5 

4.325,5
0 

4.694,7
5 

4.979,6
0 

S 8b 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44 

S 8a 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39 

S 7 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40 

S 4 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36 

S 3 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14 

S 2 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95 

 

Anlage 31/32  
(Pflege) 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 - 4.948,85 5.114,94 5.651,24 6.276,41 6.552,17 

P 15 - 4.847,09 4.999,09 5.379,10 5.833,89 6.007,57 

P 14 - 4.734,92 4.883,26 5.254,07 5.757,88 5.849,82 

P 13 - 4.622,78 4.767,43 5.129,03 5.390,13 5.457,55 

P 12 - 4.398,42 4.535,73 4.878,96 5.089,81 5.187,87 

P 11 - 4.174,11 4.304,05 4.628,90 4.844,63 4.942,71 

P 10 - 3.951,87 4.072,74 4.415,60 4.581,08 4.685,28 

P 9 - 3.770,53 3.951,87 4.072,74 4.305,27 4.403,33 

P 8 - 3.490,40 3.647,59 3.849,10 4.011,86 4.239,52 

P 7 - 3.304,69 3.490,40 3.776,15 3.919,00 4.066,15 

P 6 2.820,44 2.990,59 3.161,86 3.526,14 3.619,00 3.790,39 

P 4 2.751,14 2.811,32 2.855,94 2.889,61 2.917,01 2.958,10 

 

Anlage 
30 

(Ärzte) 

Grund-
entgelt 

Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
IV 10.284,04  11.019,20  - - - - 
III 8.742,54  9.256,37  9.991,49  - - - 
II 6.979,74  7.564,95  8.078,81  8.378,57  8.671,15  8.963,74  
I 5.288,32  5.588,11  5.802,19  6.173,28  6.615,77  6.797,77  
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2. Einstufung bei Neueinstellung in Anlagen 31 bis 33 
2.1 Das Prinzip
Eine Einstellung im Sinn der Anlagen 31 bis 33 liegt nicht nur bei der 
erstmaligen Begründung eines Dienstverhältnisses mit einem Dienstgeber 
vor, sondern auch bei einer WiedereinstellungWiedereinstellung des Mitarbeiters. Dies gilt 
sogar, wenn diese Wiedereinstellung im unmittelbaren Anschluss an ein 
beendetes Dienstverhältnis (z. B. nach Ablauf eines befristeten Dienstver-
hältnisses) bei demselben Dienstgeber erfolgt.1

Soweit noch keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt, erfolgt die Ein-
stufung bei der Einstellung im GrundsatzGrundsatz in der Stufe 1 (§ 13 Abs. 2 Satz 1  
Anlagen 31 und 32, § 11 Abs. 2 Satz 1 Anlage 33). Liegt einschlägige Be-
rufserfahrung vor, wird diese im Regelfall bis zur Stufe 3 berücksichtigt.
In der Regel gilt:In der Regel gilt:

Keine oder  
weniger als 

 1 Jahr  
einschlägige  

Berufserfahrung


1 Jahr  
einschlägige  

Berufserfahrung  


3 Jahre  
einschlägige  

Berufserfahrung  
(bis 30.9.2024:  
4 Jahre in der 
Anlage 33), in  

der Regel


Weitere förder-
liche Zeiten  
können zur  
Deckung des 

Personalbedarfs 
anerkannt werden



Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 bis 6

In der P-Tabelle (Pflege) der Anlagen 31 und 32 ist die Stufe 1 ab Ent-
geltgruppe P 7 nicht besetzt. In diesen Fällen erfolgt die Einstufung von 
Beschäftigten ohne Berufserfahrung unmittelbar in Stufe 2. Die Stufen-
laufzeit in der Stufe 2 verlängert sich um ein Jahr auf drei Jahre.
Besondere Regelungen bestehen bei einem Wechsel innerhalb des kirch-
lichen Dienstes. Hier wird die Stufe bei einem unmittelbaren Dienstgeber-
wechsel mitgenommen ( Ziffer 2.2).

 BEISPIEL 

Eine Erzieherin wird als Gruppenleitung in einer Kindertagesstätte ein-
gestellt. Sie besuchte eine Fachakademie und absolvierte das einjährige 
Berufspraktikum. Anschließend arbeitete sie in einem privaten Montes-
sori-Kindergarten. Dort war sie zunächst 4 Jahre als pädagogische Er-
gänzungskraft (Eingruppierung als Kinderpflegerin) und anschließend 3,5 
Jahre als Erzieherin tätig.

1 BAG, Urteil vom 27.1.2011, 6 AZR 382/09.
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